
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/4/24 7Ob166/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1957

Norm

EheG §55 b1

Rechtssatz

Die dreijährige Frist ist jedenfalls verstrichen, wenn zwischen der Zustellung der Klage und dem in Ehesachen

maßgebenden Schluß der Berufungsverhandlung mehr als drei Jahre liegen.
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